
Neue Justiz 1/84 27

Berichte

6. Internationale Familienrechtskonferenz 
der sozialistischen Länder
Dozent Dr. KLAUSPETER ORTH,
Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin

Vorn 24. bis 26. Mai 1983 fand in Prag die 6. Internationale 
Familienrechtskonferenz statt. Sie wurde von der Juristi
schen Fakultät der Karls-Universität organisiert. Auf der 
Tagesordnung standen Probleme der rechtlichen Gestaltung 
des Eltern-Kind-Verhältnisses.

Gegenstand der vorangegangenen internationalen Fami
lienrechtskonferenzen waren Probleme der Vermögensbezie
hungen der Ehegatten, der Ehescheidung und der Adoption 
(Warschau 1965), Fragen der rechtlichen Gestaltung der Be
ziehungen zwischen Eltern und Kindern und die Aufgaben 
der Gesellschaft zum Schutze und zur Förderung der Fami
lie (Pecs 1967), soziologische Aspekte des Familienrechts im 
Sozialismus (Jena 1969), Wirkungsmöglichkeiten des Fami
lienrechts auf die Familienbeziehungen (Bratislava 1971) und 
Probleme der Regelung und Praxis der Vermögensbeziehun
gen der Ehegatten in den sozialistischen Rechtsordnungen 
(Varna 1973).!

Die Thematik der Prager Konferenz knüpfte an die Pecser 
Beratung an und stellte das Eltern-Kind-Verhältnis im so
zialistischen Familienrecht insbesondere unter dem Aspekt 
der Verantwortung der Gesellschaft und der Familie für die 
Erziehung und Entwicklung der Kinder in den Mittelpunkt.

In dem mit großem Interesse aufgenommenen einleiten
den Referat stellte-Dozentin Dr. Radvanovä (Prag) die grund
sätzliche Bedeutung des Eltern-Kind-Verhältnisses für die 
Erziehung und Entwicklung der Kinder und die damit ver
bundene Hauptfunktion der Familie heraus, zur Entfaltung 
sozialistischer Persönlichkeiten beizutragen, die im Zentrum 
aller familienrechtlichen Regelungen der sozialistischen Län
der steht. Der Referentin kam es vor allem darauf an, den 
Inhalt des Eltern-Kind-Verhältnisses genauer darzustellen. 
Sie wandte sich besonders der Ausübung der einzelnen Rechte 
und Pflichten der Eltern unter dem Gesichtspunkt der Er
reichung des sozialistischen Erziehungsziels zu. Ausgehend 
von der gleichverantwortlichen Stellung der Eltern im Er
ziehungsrecht kennzeichnete sie die gesellschaftliche und 
rechtliche Verpflichtung der Eltern, die grundlegenden Le
bensbedürfnisse des Kindes — seine materiellen und kultu
rellen Bedürfnisse ebenso wie seine Bedürfnisse nach Ge
fühls- und Moralentwicklung — umfassend zu befriedigen. In 
diesem Zusammenhang machte Dr. Radvanovä auf eine Reihe 
von Problemen in der Entwicklung der Familienbeziehungen 
bezogen auf die Ausübung des elterlichen Erziehungsrechts 
aufmerksam. Zur Vertiefung des Verantwortungsbewußtseins 
für diesen Lebensbereich forderte sie, die Ursachen und Um
stände der Ehezerrüttung und vor allem die Haltung der El
tern zum Zerfall ihrer Ehe weit genauer als bisher zu un
tersuchen. Ebenso wichtig sei, sich in der Forschung stärker 
den unvollständigen Familien zuzuwenden.

Die Referentin ging auf die im Verhältnis zur Gesamtheit 
kleine Anzahl von Familien ein, die ihrem Anteil an der ge
meinsamen Verantwortung von Familie und Gesellschaft für 
die Entwicklung der Kinder nicht gerecht wird. Sie würdigte 
die unter dieser Voraussetzung gegebenen gesetzlichen Mög
lichkeiten zur Erziehung der Kinder außerhalb des Eltern
hauses als einen Ausdruck der Verantwortung von Gesell
schaft und Staat für die allseitige Persönlichkeitsentwicklung 
auch dieser Kinder. Im Vordergrund stehe dabei, die Erzie
hung in einem zweiten Elternhaus anzustreben gegenüber der 
Möglichkeit einer Heimeinweisung. Dr. Radvanovä verdeut
lichte an sozialpolitischen Maßnahmen die Hilfe und Unter
stützung der Gesellschaft für die Familie und die Kinder. Sie 
zeigte den Wert des engen Zusammenwirkens der verschie
denen Rechtsgebiete (Familienrecht, Verwaltungsrecht, Ar
beitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Dienstleistungsrecht u. a.) 
bei der Familienförderung und orientierte auf interdiszipli
näre Forschungen auf diesem Gebiet.

Die Diskussion zur Konferenzproblematik, an der sich 17 
Diskussionsredner beteiligten, befaßte sich mit interessan
ten aktuellen theoretischen und praktischen Problemen. 
Einige der behandelten Fragen sollen im folgenden hervor
gehoben werden.

Zur gemeinsamen Verantwortung von Gesellschaft 
und Familie für die Entwicklung der Kinder

Der Verantwortung der Gesellschaft für alle Kinder als 
Hauptmerkmal der Entwicklungsbedingungen der jungen Ge
neration in der sozialistischen Gesellschaft widmete Frau 
Prof. Dr. Grandke (Berlin) ihre Ausführungen. Diese Verant
wortung beinhalte die Sorge für gleiche Entwicklungsmög
lichkeiten aller Kinder, für die Gleichheit aller in bezug auf 
die Möglichkeiten der Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Die Rea
lisierung der Verantwortung der Gesellschaft für alle Kinder 
schließe gleichzeitig die Verantwortung für die Entwicklung 
jedes einzelnen Kindes ein. In der Arbeit mit dem einzel
nen Kind treffe sich die Verantwortung der Gesellschaft mit 
der der Familie. Es sei von großer Bedeutung für das Kind, 
daß sich seine Entwicklung von der Geburt an bis zur Selb
ständigkeit in der Familie in konstanten Verhältnissen voll
ziehe und so auch eine konstante Verantwortung gegeben sei. 
Ausgehend vom komplexen Inhalt der Verantwortung von 
Gesellschaft und Familie für die Kinder schlußfolgerte sie 
insofern eine primäre Rolle der Gesellschaft, als diese für 
alle Kinder gute und stabile Entwicklungsbedingungen si
chere und in diese Bemühungen vielfältige Maßnahmen zur 
Förderung der Familie einbeziehe. Die gemeinsame Verant
wortung von Gesellschaft und Familie für den Entwicklungs
prozeß des einzelnen Kindes bestehe darin, daß sie diese Ver
antwortung miteinander und arbeitsteilig wahrnehmen, eben
so aber auch unterschiedliche Aufgaben entsprechend ihren 
Möglichkeiten erfüllen. Zusammenfassend stellte sie eine ge
meinsame gleichgewichtige Verantwortung von Gesellschaft 
und Familie für die Entwicklung des einzelnen Kindes fest, die 
nur dann ihrem Ziel entsprechend realisiert werden könne, 
wenn Gesellschaft und Familie ihr voll gerecht werden.

In weiteren Beiträgen wurde auch die Frage aufgewor
fen, in welchem Verhältnis Zunahme der Verantwortung der 
Gesellschaft zur Zunahme der Rolle der Familie für die Ent
wicklung der heranwachsehden Generation bei der fortschrei
tenden Gestaltung des Sozialismus stehen. Hierzu gab es 
auch Ansichten, die auf eine unterschiedliche Graduierung 
hinausliefen. Es kann jedoch .die allgemeine Auffassung fest
gestellt werden, daß Zunahme der Verantwortung der Ge
sellschaft und wachsende Rolle der Familie zwei zusammenge
hörende und sich auch gegenseitig bedingende Seiten des 
Prozesses der Entwicklung der jungen Generation sind. Ge
sellschaft und Familie werden gemeinsam vor größere Auf
gaben gestellt.

Eingehend wurde bei der Erörterung der Grundprinzipien 
des sozialistischen Erziehungsrechts (u. a. Dr. Lehoczky, Buda
pest) die Frage nach den Möglichkeiten des Familienrechts 
diskutiert, Einfluß auf die Entwicklung der Familienbezie
hungen und die Realisierung des Erziehungsrechts durch die 
Eltern zu nehmen (u. a. Prof. Dr. Dybowsky, Warschau).

Zum Inhalt und zur Ausübung 
des elterlichen Erziehungsrechts

Eine Reihe theoretischer Probleme, die vor allem Ziel und 
Weg weiterer Forschungen zum elterlichen Erziehungsrecht 
verdeutlichten, unterbreitete Dozent Dr. Orth (Berlin). Aus
gehend von der ehelichen Familie bestimmte er das Erzie
hungsrecht als subjektives Recht der Eltern und führte aus, 
daß mit diesen individuellen subjektiven Rechten und Pflich
ten kollektive Ziele und Aufgaben durch die Eltern realisiert 
werden sollen. Die elterlichen Rechte und Pflichten de
finierte er als Handlungsanforderungen an beide Eltern, die 
sich auf das Kind beziehen, und mit denen subjektive Rechte 
das Kindes zu verwirklichen sind. Der Inhalt der subjekti
ven Rechte der Eltern werde dabei durch die Rechtsstellung 
des Kindes bestimmt. Die Verwirklichung des Erziehungs
rechts durch die Eltern erfolge durch das von ihnen gestaltete 
Familienleben. Dabei bestehe das subjektive Recht des einen 
Eltern teils nicht ohne Bezug auf das des anderen; erst im Zu
sammenwirken beider Elternteile zur Erreichung des Erzie- * S.
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Die Materialien der 3. Familienrechtskonferenz sind in der Wis
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Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 1970, Heft 6, ver
öffentlicht.


